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Newsletter Nr. 8 / August 2023 
Projekt HORIZONT 
 
Liebe Projektpartnerinnen, liebe Projektpartner 
Liebe Freundinnen und Freunde des Projekts HORIZONT 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
Das Projekt HORIZONT befindet sich im Endspurt. Es soll planmässig auf Ende 2023 abgeschlossen 
werden. Die offenen Arbeiten werden in die künftige Regelstruktur übergeben. Dieses erfreuliche Zwi-
schenresultat ist nur möglich dank der zahlreichen motivierten und engagierten Personen, die in den 
verschiedenen Teilprojekten und Resonanzgruppen mitarbeiten. 
 
GESCHÄFTE WERDEN BEREITS GEMEINSAM BEARBEITET 

Im Transformationsjahr 2023 werden die meisten Geschäfte von NWI & OSK bereits gemeinsam bear-
beitet und Erfahrungen mit der künftigen Gremienlandschaft gesammelt: Der erweiterte Lenkungsaus-
schuss nimmt die Aufgaben des Koordinationsgremiums wahr. Die Regierungsmitglieder und Amtslei-
tungen führen ihre Konferenzen gemeinsam durch. Die beiden Konkordatssekretariate arbeiten eng zu-
sammen, stimmen sich ab und teilen die Arbeiten untereinander auf. Der überkonkordatliche Austausch 
unter den Fachkonferenzen wird intensiviert. 
 
TP1 STRATEGIE 

Im Nachgang zur gemeinsamen Regierungskonferenz im März 2023 standen folgende Themen im Mit-
telpunkt der Arbeiten des TP1 unter der Leitung von Monika Binkert: 
• Zusammenarbeitsvereinbarung NWI-OSK 
• Gemeinsames Konkordatssekretariat: Geschäftsordnung und Finanzierungsschlüssel 
• Organisation der Fachkonferenzen: Grundstruktur der Mitwirkung 
• Transformation Gremienlandschaft: Übergangsplanung 
 
Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen NWI & OSK 
Die Vernehmlassung bei den Kantonen zum Entwurf der Zusammenarbeitsvereinbarung ergab folgen-
des Bild mit grossmehrheitlicher Zustimmung zu den Vorschlägen: 
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Der bereinigte Entwurf wird den Amtsleiterkonferenzen von NWI & OSK zugeleitet zur Vorberatung zu-
handen der Regierungskonferenzen vom 27. Oktober 2023. Diese werden über den Abschluss der Ver-
einbarung gemeinsam entscheiden. 
 
Gemeinsames Konkordatssekretariat – neuer Geschäftsleiter 
Die zuständigen Regierungsmitglieder von NWI & OSK haben den erfahrenen Vollzugsfachmann Ste-
fan Weiss zum Leiter des gemeinsamen Konkordatssekretariats gewählt. Er tritt dieses Amt anfangs 
2024 an, wird aber in die laufenden Vorbereitungsarbeiten bereits miteinbezogen, namentlich auch in 
die Erarbeitung von Stellenplan und Budget für das Sekretariat.  
 
Darüber wie auch über den Entwurf der Geschäftsordnung und den Vorschlag zur Finanzierung der 
Kosten des Sekretariats («Finanzierungsschlüssel») werden die beiden Regierungskonferenzen am 27. 
Oktober 2023 ebenfalls gemeinsam entscheiden.  
 
Organisation der Fachkonferenzen 
Die Fachkonferenzen der Anstaltsleitenden, der Bewährungshilfen und der Einweisungsbehörden sol-
len auf drei Ebenen in das Justizvollzugssystem von NWI & OSK eingebunden werden, nämlich über: 
− einen formalisierten Austausch bzw. Prozess mit dem Konkordatssekretariat; 
− die Vertretung der drei Fachkonferenzen mit beratender Stimme an der Konferenz der Amtsleiten-

den; 
− eine ad hoc-Vertretung im Koordinationsgremium, sofern thematisch angezeigt. 
 
Die Fachkonferenzen wollen ab 2024 im Rahmen einer «Konferenz der Fachkonferenzen» künftig mög-
lichst gemeinsam tagen. Dies erleichtert den Informationsaustausch und ermöglicht den vermehrten 
interdisziplinären Fachaustausch und die gemeinsame Bearbeitung von fachübergreifenden Fragestel-
lungen. Die Fachkonferenzen sind frei, parallel dazu zusätzliche fachspezifische Treffen durchzuführen. 
 
TP2 ANGEBOT 

Das TP2-Team unter der Leitung von Theo Eugster/ZH hat seine Arbeitsergebnisse in Form eines 
«Prozesshandbuchs» und eines «Grobkonzepts für einen Planungsbericht» festgehalten und den 
Amtsleitenden NWI & OSK am 10. Mai 2023 präsentiert. Die Grundstruktur des aufgezeigten Prozes-
ses und die Erkenntnisse aus dem TP2 wurden von den Amtsleitenden als plausibel und sehr hilfreich 
beurteilt. Das Teilprojekt konnte damit abgeschlossen werden.  
 
Das Projektteam HORIZONT hat in der Folge die Empfehlungen des TP2 zum künftigen Erstellungs-
prozess auf die neue Regelstruktur übertragen. Die neuen Zuständigkeiten und Abläufe sollen in einem 
Praxistest erprobt werden. Dieser wird durch die neue Regelstruktur geplant und begleitet werden.  
 
TP3 KOSTGELD 

Die synoptische Darstellung der Grundlagen für die Kostgelder von NWI & OSK liegt vor. Die beiden 
Kostgeldmodelle sind zwar ähnlich, «der Teufel liegt aber im Detail». Eine weitergehende Analyse der 
Berechnungsmodelle, die den beiden Systemen zugrunde liegen, erfordert die Einsetzung einer «tech-
nischen Arbeitsgruppe» mit Fachpersonen aus dem Finanz- und Rechnungswesen. Die aufwändigen 
Arbeiten erfordern einen politischen Auftrag der beiden Regierungskonferenzen. 
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TP4 REGELUNGEN 

Der Entwurf des TP4-Teams unter Leitung von Sandra Steffen-Epp/LU für gemeinsame Richtlinien zur 
Ausgangs- und Urlaubsgewährung liegt vor. Dieser Entwurf muss fachlich breit konsultiert werden, be-
vor er den Regierungskonferenzen voraussichtlich an der Frühjahrskonferenz 2024 zum Beschluss vor-
gelegt werden kann. Bei der Erarbeitung hat sich gezeigt, dass der vom TP4-Team entworfene Rege-
lungsprozess praxistauglich ist und nur kleine Anpassungen erfordert. Dieser Prozess soll in einem 
Reglement festgeschrieben werden. 
 
Das TP4-Team ist auch bereits daran, den zweiten Praxistest zum Thema «Tätigkeits-, Kontakt- und 
Rayonverbot» vorzubereiten. Diese Arbeiten sollen unter Mitwirkung des Concordat latin im Herbst 
2023 in Angriff genommen werden. 
 
TP5 QUALITÄT 

Aus dem Fachaustausch zu den Erfahrungen mit ROS liegen erste Erkenntnisse vor: 

 
Nach Beurteilung des TP5-Teams unter Leitung von Pascal Muriset/ZH sollen die konkordatlichen Qua-
litätssicherungsgremien ersetzt werden einerseits durch eine Fachgruppe von Personen der verschie-
denen Arbeitspartner, die mit ROS arbeiten, und andererseits durch eine Verstärkung des Qualitätsma-
nagements im neuen Kompetenzzentrum ROS. Übergeordnete Fragestellungen im Zusammenhang mit 
der Qualitätssicherung von ROS sollen auch in den gemeinsamen Fachkonferenzen interdisziplinär be-
arbeitet werden. 
 
TP6 JUV-AKTE 

Mit einer «elektronischen Vollzugsakte» sollen alle an einem konkreten Vollzugsfall beteiligten Akteure 
(Vollzugsbehörden, Institutionen, Bewährungsdienste, interne evtl. auch externe Therapiestellen) über 
die Kantons- und Organisationsgrenzen hinaus einen zeitnahen und zeitgleichen Zugang zu den rele-
vanten und aktuellen Informationen haben. Das TP6 wurde an das HIS-Programm ausgelagert. Mittler-
weile liegt der Initialisierungs- und Grobkonzeptauftrag vor. Der Abschluss der Phase 1 der Projektar-
beiten (u.a. Modellstruktur einer einzigen elektronischen Akte und Definition der hierfür notwendigen 
Daten) ist bis Herbst 2023 geplant. Hauptansprechpartnerin auf Seiten der Kantone ist die KKLJV. 
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TP7A AFA 

Die Ausgliederung der AFA NWI aus den Strukturen des Kantons Bern bzw. deren Eingliederung in die 
Strukturen des Kantons Zürich verläuft planmässig. Die dafür nötige Vereinbarung zwischen dem NWI 
und dem Kanton Zürich ist unterzeichnet. 
 
TP7B FAKO 

Der Bericht der beiden Fachkommissionen NWI & OSK zur Prüfung möglicher Zusammenarbeitsfor-
men liegt vor. Der vorgeschlagene Fokus auf die inhaltliche Annäherung der beiden Fachkommissionen 
wird von den Amtsleitenden und Präsidien der Fachkonferenzen begrüsst, vor allem auch, weil eine or-
ganisatorische Zusammenführung anspruchsvoll und zeitlich ressourcenintensiv ist. Damit soll aber im 
Sinne eines längerfristigen Zielbilds eine weitergehende Integration oder Zusammenführung nicht aus-
geschlossen werden. 
 
TP7C ROS 

Die Arbeiten des TP7C unter Leitung von Daniel Treuthardt/ZH und Tanja Zangger für die Schaffung 
des «Kompetenzzentrum ROS (K-ROS)» wurden weitergeführt. Das K-ROS, dem die beiden AFA’s 
NWI & OSK ebenso angehören sollen wie die heutige ROS-Administration, soll bis auf Weiteres admi-
nistrativ-organisatorisch an den Kanton Zürich angegliedert werden und am 1. Januar 2024 starten. Or-
ganisation, Aufgaben und Arbeitsweise sollen in einem Reglement geregelt werden, wobei insbeson-
dere die fachliche Unabhängigkeit festgeschrieben werden soll. Zudem sollen die Aufgaben des K-ROS 
im Bereich des Qualitätsmanagements erweitert werden. Da noch zahlreiche Fragen zu bearbeiten und 
klären sind, wird den Regierungskonferenzen im Herbst ein Zwischenbericht vorgelegt. Das ROS-Reg-
lement soll nach Vernehmlassung in den Kantonen auf die Frühjahrskonferenz 2024 vorgelegt werden. 
 
 
Die grösste Strecke des Projekts ist gemeistert, die künftigen Strukturen, Prozesse und Aufgaben wer-
den aufgegleist. Im Endspurt gilt es, nochmals Kräfte freizumachen, um die anstehenden Arbeiten ab-
schliessen bzw. in die Regelstrukturen überführen zu können. 
 
 
Ihr Projektteam 
Tanja Zangger, Joe Keel, Monika Binkert 


